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Satzung über die Verringerung der Zahl der bei der Kommunalwahl 2004 

für den Rat der Stadt Mettmann zu wählenden Vertreter 

(Ratsbeschluss vom 08.04.2003) 

 

 

Aufgrund des § 7, Abs. 1, Satz 1 i.V.m. § 41, Abs. 1, Satz 2f der Gemeindeordnung für das 

Land NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV MW Seite 666) zuletzt 

geändert durch das Gesetz vom 28.03.2000 (GV NW Seite 245) hat der Rat der Stadt 

Mettmann am 08.04.2003 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Die Zahl der für den Rat der Stadt Mettmann zu wählenden Vertreter wird um 4 - davon 2 in 

Wahlbezirken - verringert. 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 


